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Baden-Wiirttemberg

Beendigung von Architektenvertragen
Hinweise zur Kiindigung und zum Aufhebungsvertrag

1. Allgemeines

Architektenvertrége sind auf eine bestimmte Dauer angelegt und doch kann es zwischen Bauherren
und Architekten zu einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhéaltnisses kommen. Die Griinde sind
vielseitig und kdnnen u.a. sowohl an dem Bauherrn als auch an dem Architekten liegen.

Vorzeitige Beendigungen eines Architektenvertrages sind fiir beide Parteien i.d.R. mit einigem Auf-
wand verbunden und sollten daher gut (iberlegt werden. Zudem kann ein Architektenvertragsverhalt-
nis nicht ohne weiteres beendet werden. Entweder muss eine Vertragsbeendigung durch eine einsei-
tige Kiindigungserklarung erfolgen (sofern rechtlich tiberhaupt zuldssig und mit eventuellen Rechts-
folgen) oder alternativ und oftmals geeigneter durch den Abschluss eines Aufhebungsvertrages im
gegenseitigen Einvernehmen.

2. Freie Kiindigung

Nach § 650 q Abs. 1 BGB gelten fir Architektenvertrage die Kiindigungsvorschriften des BGB Werk-
vertragsrechts entsprechend.

Dem Bauherrn steht nach § 650 q Abs. 1i.V.m. § 648 BGB ein einseitiges, ordentliches Kiindigungs-
recht zu, die sogenannte freie Kiindigung. Hiernach kann der Bauherr jederzeit und ohne besonderen
Grund den Architektenvertrag kiindigen und beenden. § 648 BGB ist ein allgemeiner Paragraf im
Werkvertragsrecht, der nicht nur fir Architektenvertrage Anwendung findet, sondern fiir sémtliche
werkvertragliche Konstellationen.

§ 648 BGB Kiindigungsrecht des Bestellers

Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kiindigen. Kiindigt der
Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Verglitung zu verlangen; er muss sich
jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Authebung des Vertrags an Aufwendungen
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig
unterlasst. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht
erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Verglitung zustehen.

Auf Architektenvertrage Ubertragen bedeutet diese Regelung: Mit dem ,Besteller” ist der Bauherr ge-
meint, mit dem ,Unternehmer” der Architekt. Das einseitige, ordentliche Klindigungsrecht kann nur
durch den ,Besteller* (Bauherr) ausgelibt werden, nicht durch den ,Unternehmer” (Architekt). Aller-
dings muss dem Bauherrn in diesem Falle bewusst sein, dass der Architekt dann einen Anspruch auf
das volle Honorar hat. Er muss sich nur das anrechnen lassen, was er durch die freie Kiindigung
erspart. Der Architekt erhélt somit das volle Honorar fiir die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen
sowie einen ,entgangenen Gewinn“ bzgl. der vertraglich vereinbarten Leistungen, die durch die or-
dentliche Kiindigung des Bauherrn nicht mehr zu erbringen sind.

Preussner weist deshalb zu Recht auf Folgendes hin: ,Die Rechtsfolgen des § 648 BGB sind fiir den
Bauherrn schmerzlich, weil der Architekt beim Entzug des Auftrages kaum etwas einspart. Nahezu
alle Kosten sind Fixkosten, die von der Kiindigung nicht beeinflusst werden: Biiromiete, Lohn und
Gehalter fiir Angestellte, Leasingraten fiir Gerate und Versicherungen. Der Architekt kann also die
Vergltung fir die noch ausstehenden Leistungen nahezu in voller Héhe geltend machen® (Preussner,
Architektenrecht, Teil | Rn. 3).

Allerdings ist eine ,Klindigungsrechnung® des Architekten nicht so einfach zu erstellen, worauf Locher
(in: Locher/Koeble/Frik, Handkommentar zur HOAI, 16. Auflage, Einl. Rn. 373) hinweist: ,Die Ermittlung des
Vergiitungsanspruchs nach § 648 Satz 2 BGB ist deshalb auBerst schwierig, weil der Architekt im Gegen-
satz zum Bauunternehmer keine Bauleistungen erbringt, die materieller Natur sind und deren Aufwand
deshalb mittels einer — notfalls nachzuholenden — Urkalkulation exakt ermittelt werden kann. Vielmehr han-
delt es sich hier um typische Leistungen eines Freiberuflers mit einem erheblichen schépferischen Anteil.”
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Nach der gesetzgeberischen Vermutung in § 648 Satz 3 BGB kann der Architekt 5 Prozent seines
Honorars fiir noch nicht erbrachte Leistungen geltend machen. Der Vorteil dieser Vermutungsrege-
lung besteht darin, dass die Berechnung eines ,Nachkiindigungshonorars” oftmals sehr schwierig sein
kann und ein hohes Streitpotenzial bietet. Denn es ist Aufgabe des Auftragnehmers bzw. Architekten
darzulegen, wie sich seine ersparten Aufwendungen konkret zusammensetzen. Im konkreten Einzel-
fall kann sich hierbei jedoch ein hoher Resthonoraranspruch ergeben, der die in § 648 Satz 3 BGB
vermuteten 5 % deutlich Ubersteigt.

In Architektenvertragen kann ein Resthonoraranspruch fiir den aufgrund einer Kiindigung noch nicht
erbrachten Teil der Leistung abweichend von der Vermutungsregel des § 648 Satz 3 BGB i.H.v. le-
diglich 5 % pauschaliert vereinbart werden, wie z. B. in den Orientierungshilfen der Architektenkam-
mern zum Abschluss eines Architektenvertrages.

Aus der Orientierungshilfe ,,Architektenvertrag” (Stand September 2024)

§ 9 Vorzeitige Aufldsung des Vertrages

Der Vertrag ist fiir den Bauherm jederzetit, fir den Architekten nur aus wichtigem Grund kiindbar.
Die Kiindigung bedarf der Schriftform. Im Falle der Kiindigung gilt § 6 des Vertrages entsprechend.
Kiindigen Architekt oder Bauherr den Vertrag aus wichtigem Grund, hat dieses unter Beachtung
von § 314 Absatz 2 und 3 BGB zu erfolgen. Der Architekt hat dann nur Anspruch auf Verglitung der
bis dahin erbrachten Leistungen. Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die
Kiindigung nicht ausgeschlossen.

Kiindigt der Bauherr ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes, so ist der Architekt berechtigt, die
vereinbarte Vergltung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er in
Folge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwen-
dung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst. Die Parteien sind sich einig,
dass abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass dem Architekten 60 vom Hundert der
auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Verglitung zustehen.
Den Parteien bleibt die Moglichkeit, hohere oder niedrigere ersparte Aufwendungen oder anderwei-
tigen oder boswilligen unterlassenen anderweitigen Erwerb nachzuweisen.

Ausfiihrlich setzt sich Kerkhoff im mit dieser Regelung auseinander.

Zu beachten ist, dass bei der freien Kiindigung eines Architektenvertrages, bei dem noch nicht alle
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele vereinbart waren und die Zielfindungsphase noch
nicht durch Vorlage einer Planungsgrundlage und Kosteneinschatzung bzw. Zustimmung des Bau-
herrn hierzu abgeschlossen wurde, héufig nur der ,entgangene Gewinn® fiir die nicht erbrachten Leis-
tungen wird geltend gemacht werden kénnen, die bis zur Erstellung und Vorlage einer solchen Pla-
nungsgrundlage/Kosteneinschatzung noch angefallen waren (vgl. BGH, Urteil vom 17. November
2022 - VIl ZR 862/21).

Formell bedarf die Kiindigung der Schriftform (§ 650 q Abs. 1i.V.m. § 650 h BGB).

Bei einer freien Kiindigung des Bauherrn teilt der Architekt seine Honorarrechnung wie folgt auf (nach
Locher, in: Locher/Koeble/Frik, Handkommentar zur HOAI, 16. Auflage, Einl. Rn. 372):

- Honorar fiir die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen
- Honorar fiir die aufgrund der Kiindigung nicht mehr ausgefiihrten Leistungen abziiglich erspar-
ter Aufwendungen und eines anderweitigen Erwerbs

Zu den weiteren Einzelheiten der Rechnungsstellung in einem solchen Fall siehe wiederum Kerkhoff
im

Nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 22. November 2007, Az.: VII ZR 83/05) und des BFH
(Urteil vom 26. August 2021, Az.: V R 13/19) unterliegt die fiir die nicht erbrachten Leistungen im Falle
einer freien Kiindigung durch den Bauherrn zu zahlende Entschadigung - gleich ob pauschaliert oder
einzelfallbezogen berechnet — nicht der Umsatzsteuer. Ob diese nationale Rechtsprechung nach der
Entscheidung des EuGH vom 28. November 2024 (Rs. C-622/23), wonach auch das Honorar fiir die

1 hitps://www.dabonline.de/2020/02/14/nach-freie-kuendigung-5-oder-60-prozent-honorar-architektenvertrag-bauherr/
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durch die Kiindigung nicht mehr erbrachten Leistungen der Umsatzsteuer unterliegt, weiterhin Be-
stand haben wird, ist derzeit noch offen. Hierzu sollte eine steuerrechtliche Beratung in Anspruch
genommen werden.

3. Kiindigung aus wichtigem Grund

Dariiber hinaus besteht fir beide Seiten - Bauherr und Architekt - die Moglichkeit der Kiindigung aus
wichtigem Grund nach § 650 q Abs. 1i.V.m. § 648 a BGB (sog. aulerordentliche Kiindigung), wenn
die Fortsetzung des Vertrages fiir die jeweilige Vertragspartei unzumutbar geworden ist. Auch fir die
Kiindigung aus wichtigem Grund ist formell die Schriftform erforderlich (§ 650 q Abs. 1i.V.m. §650 h
BGB).

§ 648a BGB Kiindigung aus wichtigem Grund

(1) Beide Vertragsparteien kénnen den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindi-
gungsfrist kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kiindigenden Teil unter Beriicksichti-
gung aller Umstande des Einzelfalls und unter Abwagung der beiderseitigen Interessen die Fort-
setzung des Vertragsverhaltnisses bis zur Fertigstellung des Werks nicht zugemutet werden kann.
(2) Eine Teilkiindigung ist méglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten
Werks beziehen.

(3) § 314 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) Nach der Kiindigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen, dass sie an einer
gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Verweigert eine Vertragspartei die Mit-
wirkung oder bleibt sie einem vereinbarten oder einem von der anderen Vertragspartei innerhalb
einer angemessenen Frist bestimmten Termin zur Leistungsstandfeststellung fern, trifft sie die Be-
weislast flr den Leistungsstand zum Zeitpunkt der Kiindigung. Dies gilt nicht, wenn die Vertrags-
partei infolge eines Umstands fernbleibt, den sie nicht zu vertreten hat und den sie der anderen
Vertragspartei unverz(iglich mitgeteilt hat.

(5) Kiindigt eine Vertragspartei aus wichtigem Grund, ist der Unternehmer nur berechtigt, die Ver-
giitung zu verlangen, die auf den bis zur Kiindigung erbrachten Teil des Werks entfallt.

(6) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kiindigung nicht ausgeschlos-
sen.

In der Regel setzt eine Kiindigung aus wichtigem Grund eine vorherige Abmahnung der anderen
Vertragspartei voraus. Nur bei aulerst schweren Verstden kann darauf verzichtet werden.

Im Bestreitensfalle hat der Kiindigende (Bauherr oder Architekt) die Beweislast fiir das Vorliegen au-
Rerordentlicher Kiindigungsgriinde.

Wirde im Falle eines Rechtsstreites festgestellt, dass eine auflerordentliche Kiindigung unwirksam
ist, da rechtlich anerkannte wichtige Kiindigungsgriinde nicht vorliegen, kénnen je nach Einzelfall
Schadensersatzforderungen z.B. wegen Bauzeitverzogerung die Folge sein. Flr Schadensersatzfor-
derungen misste jeweils jedoch ein materieller Schaden dargelegt und nachgewiesen werden, der
durch die unwirksame Kiindigung entstanden ist. Bedacht werden sollte stets, dass Schadensersatz-
anspriiche des Bauherrn gegen den Architekten im Fall einer unwirksamen auRerordentlichen Kiindi-
gung als sog. Nichterflllungsschaden nicht vom Schutz der Berufshaftpflichtversicherung gedeckt
sind.

AuBerordentliche Kiindigungsgriinde sind im Gesetz nicht ausdrticklich geregelt. Ein wichtiger Kiindi-
gungsgrund liegt vor, ,wenn dem kiindigenden Teil unter Beriicksichtigung aller Umstande des Ein-
zelfalles und unter Abwagung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhaltnis-
ses bis zur Fertigstellung des Werkes nicht zugemutet werden kann* (§ 648a Abs. 1 Satz 2 BGB).

Wichtige Kiindigungsgriinde des Bauherrn kdnnten z.B. sein:

- Schleppende, zdgerliche und unzureichende oder die vertraglichen Vorgaben des Bauherrn
missachtende Leistungserbringung trotz Fristsetzung
- Unberechtigte Arbeitsniederlegung des Architekten
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Wichtige Klindigungsgriinde des Architekten kdnnten z.B. sein:

- Bezichtigung des Architekten des Betruges

- Heranziehung von ,Schwarzarbeitern® in erheblichem Umfang

- Offentliche Kritik des Bauherrn an der Planung

- Schwere oder mehrfache Beleidigung des Architekten durch den Bauherrn
- Verstol gegen Mitwirkungspflichten

- Mehrfache unberechtigte Nichtzahlung von Abschlagsrechnungen

(Beispiele u.a. von Terhardt, Kiindigung des Architektenvertrages durch den Bauherren aus wichtigem Grund (2013),
abrufbar auf der der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und Zimmermann, in: Kraushaar/Zimmer-
mann, Kommentar zum neuen Architektenvertragsrecht, S. 104 m.w.N.).

Es kommt hier stets auf den konkreten Einzelfall an. Die oben aufgefilhrten Beispiele lassen sich
nicht pauschal und ungeprift auf andere Falle Ubertragen. Im Zweifel miissen im Falle einer rechtli-
chen Auseinandersetzung die Gerichte hierriiber entscheiden.

Praxistipp fiir Architektinnen und Architekten

Liegt der wichtige Klindigungsgrund in einem Verhalten des Bauherrn, sollte vor einer Kiindigung
aus wichtigem Grund der Architekt in der Regel den Bauherren in nachweisbarer Form auffordern,
sein Verhalten zu andern, andernfalls der Bauherr sonst mit einer auBerordentlichen Kiindigung zu
rechnen hat. Andert der Bauherr sein Verhalten nicht, kdnnte aulerordentlich gekiindigt werden.
Wie ausgefiihrt, obliegt dem Kiindigenden jedoch im Falle eines Rechtsstreites die Beweislast fiir
die Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Architektenvertrages und damit fiir das Vorliegen auler-
ordentlicher Kiindigungsgriinde. Es kdnnen erhebliche (nicht versicherte) Kosten- und Prozessrisi-
ken bestehen, so dass vor Ausspruch der Kiindigung die Inanspruchnahme anwaltlichen Rechts-
rats dringend zu empfehlen ist.

4. Weitere Kiindigungsmoglichkeiten

Weitere Kiindigungsmdglichkeiten kénnen sich fiir den Architekten aus § 650 q Abs. 1i.V.m. § 643
BGB wegen (fortlaufender) Verletzung bzw. Unterlassung von Mitwirkungspflichten des Bauherrn er-
geben. Zudem kénnen Architektenvertrage nach § 650 q Abs. 1i.V.m. § 650 f Abs. 5 BGB von dem
Architekten gekiindigt werden, wenn dieser eine Honorarsicherung verlangt, der Bauherr diese jedoch
nicht leistet (vgl. zu den Einzelheiten , dort Ziffer V.). Die Vorausset-
zungen fir eine Kiindigung hiernach sind im jeweiligen Einzelfall zu priifen. Gerade die Kiindigung
wegen nicht gestellter Sicherheit kann u.U. eine gute Alternative zu der oftmals mit vielen Rechtsun-
sicherheit behafteten Kiindigung aus wichtigem Grund darstellen, sofern ein Aufhebungsvertrag
(siehe unter 6.) nicht zu erlangen ist (vgl. Rechtsfall ).

5. Schlussrechnung nach Kiindigung

Unabhéngig davon, ob freie Kiindigung oder Kiindigung aus wichtigem Grund: Wurden vor der Kiin-
digung Abschlagzahlungen geleistet, sollte der Architekt nach der Kiindigung (sofern nicht bei auf-
traggeberseitiger Kiindigung deren Wirksamkeit bestritten wird) eine Schlussrechnung erteilen. Die
Verpflichtung hieraus folgt aus dem vorldufigen Charakter von Abschlagzahlungen. Unterbleibt die
Schlussrechnungserstellung, besteht das Risiko, dass der Auftraggeber eine eigene Rechnung auf-
stellt und ankniipfend hieran Honorar zuriickfordert (vgl. OLG Celle, Urteil vom 06. Oktober 2021 —
14 U 153/20 -, juris).

https://www.aknw.de/mitglieder/recht-und-gesetze/rechtstipps-und-urteile/detail/?tx_pxjustice_pi1%5Bjid%5D=239
https://www.aknw.de/fileadmin/user_upload/Praxishinweise/
PH20_Moeglichkeiten_der_Forderungsabsicherung_und_Mahnwesen_Stand_Maerz_2021.pdf
https:/lIwww.aknw.de/aktuelles/news/details/news/rausgeekelt-wann-und-wie-kann-der-architekt-bzw
-die-architektin-ein-vertragsverhaeltnis-vorzeitig-beenden
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6. Aufhebungsvertrag

Alternativ zu einer einseitigen Kiindigung, die zunachst rechtlich méglich sein muss und bestimmte
Rechtsfolgen nach sich ziehen kann, kommt immer auch der Abschluss eines Aufhebungsvertrages
im gegenseitigen Einvernehmen in Betracht. So wie z.B. Mietvertrage und Arbeitsvertrage kann man
auch Architektenvertrage jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen beenden bzw. aufheben. Idealer-
weise mit einer Beschreibung des Leistungsstandes, einer Abnahmeerklarung, einer Honorarverein-
barung zur Zahlung eines Resthonorares etc. Der Vorteil einer Aufhebungsvereinbarung gegentber
einer einseitigen Kindigung besteht u.a. darin, dass die wesentlichen Folgen der Vertragsbeendigung
vertraglich geregelt werden kénnen und die Vertragsparteien das Vertragsverhaltnis ,im gegenseiti-
gen Einvernehmen* ohne weitere rechtliche Auseinandersetzungen beenden kénnen.

Oftmals haben Bauherrn selber an einer Beendigung eines Architektenvertrages ohne eine rechtlich
diffizile einseitige Kindigung ein Interesse bzw. werden Bauherrn vielfach nicht daran interessiert
sein, ein Vertragsverhaltnis mit einem Architekten fortzusetzen, der die weitere Zusammenarbeit
gerne beenden mdchte.

Aus haftungsrechtlichen Griinden sollte in der Aufhebungsvereinbarung der Leistungsstand beschrie-
ben werden, wie weit der Architekt bis zum Abschluss der Vereinbarung gekommen ist oder welche
Leistungen evtl. noch erbracht werden missen, z.B. bis zu welcher Leistungsphase oder innerhalb
der Leistungsphase 8 bis zu welchem Gewerk oder bis zu welchem Bauabschnitt etc. der Architekt
Leistungen erbracht hat. Zur Abgrenzung gegeniiber den Leistungen, die ggf. von einem neuen Ar-
chitekten erbracht werden oder noch zu erbringen sind.

Architektenkammer Baden-Wiirttemberg KdoR
Danneckerstralle 54
70182 Stuttgart

Telefon: 0711-21 96-0
E-Mail: recht@akbw.de

Die Architektenkammer ibernimmt keine Haftung und Gewahr fiir den Inhalt und die Angaben sowie die unter den Links aufge-
filhrten Inhalte und Angaben. Die Ausfiihrungen kdnnen keine individuelle Rechtsberatung mit einem Rechtsanwalt ersetzen.
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ANLAGE

ORIENTIERUNGSHILFE ZUM ABSCHLUSS EINES AUFHEBUNGSVERTRAGES

Ein Muster-Aufhebungsvertrag kann nicht angeboten werden, denn ein Aufhebungsvertrag muss
individuell auf die jeweiligen Parteien, deren Wiinsche und Anforderungen sowie auf das jeweils
konkrete Vertragsverhaltnis abgestimmt werden. Ein ausformulierter Aufhebungsvertrag sollte —
gerade in komplexeren Auseinandersetzungen — von einem qualifizierten Rechtsanwalt individu-
ell angefertigt werden.

Die folgende Orientierungshilfe kann daher nicht einfach verwendet und ausgefiillt wer-
den! Sie stellt kein Muster dar, sondern bietet nur exemplarische Formulierungsvor-
schlége an. Fiir die Inhalte wird keine Gewéhr und Haftung iibernommen.

*kkkk

Aufhebungsvertrag

Zwischen dem Auftraggeber (Name AG), vertreten durch............. und dem Auftragnehmer
(Name AN), vertreten durch etc.............

wird folgender Aufhebungsvertrag geschlossen:

1.
Der Architektenvertrag vom (Datum) wird im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung
(oder: ab einem bestimmten Datum x) aufgehoben.

Anmerkung: Es kann hier auch vereinbart werden, ob und welche Leistungen evtl. noch von dem
Architekten zu erbringen sind

2.

Von dem Auftragnehmer wurden vertragsgemdB folgende Leistungen erbracht:
............................................................... (Konkrete Bezeichnung der Leistungsphasen /
Grundleistungen etc.)

Anmerkung: Es empfiehlt sich auch aus haftungsrechtlichen Griinden, in dem Aufhebungsvertrag
oder in einer Anlage zu dem Aufhebungsvertrag den konkreten Leistungsstand festzuhalten, wie
weit der bisherige Architekt gekommen ist. Dies ist auch deswegen sinnvoll, falls jemand anderes
die weiteren Leistungen erbringt. Zur Haftungsabgrenzung kdnnte auch deklaratorisch darauf
hingewiesen werden, wer evtl. noch ausstehende Leistungen erbringen soll, was jedoch nicht
zwingend erforderlich ist.

Dariiber hinaus kénnen ggf. Regelungen zur Herausgabe von Planungs- und Bauunterlagen etc.
an den Bauherrn sinnvoll sein (Bis wann wird was in welcher Form (ibergeben?).
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3.
Die unter Ziff. 2. bezeichneten Leistungen des Auftragnehmers werden hiermit abgenommen.

(Oder: Es sind noch folgende Mangel / Planungsméngel etc. zu beseitigen: ...).

Anmerkung: Der Architekt benétigt eine Abnahme seiner bisherigen Planungsleistungen, damit
u.a. die Gewahrleistungsfrist lauft und je nach dem Inhalt der vertraglichen Vereinbarung zur
Falligkeit der Schlussrechnung; § 15 Satz 1 HOAI'i. V. m. § 650 g Abs. 4 BGB.

4,

FUr die bereits erbrachten Leistungen zahlt der Auftraggeber ein Honorar von noch ... Euro zzgl.
Umsatzsteuer. Fur die nicht erbrachten Leistungen zahlt der Aufraggeber darlber hinaus einen
Betrag von ... Euro netto; die Vertragsparteien gehen davon aus, dass dieser Betrag als Scha-
densersatz anzusehen und daher nicht umsatzsteuerpflichtig ist.

Die vorstehend genannten Betrage werden mit gesonderter Schlussrechnung in Rechnung ge-
stellt.

Sollte die Finanzverwaltung aufgrund der neueren, von BFH und BGH abweichenden Rechtspre-
chung des EuGH zu der Einschatzung gelangen, dass auf die Vergiitung von nicht erbrachten
Leistungen Umsatzsteuer anféllt, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die auf diesen Betrag
anfallende Umsatzsteuer gegen Ausstellung einer gesonderten Rechnung zu erstatten.

Oder alternativ: Die vertragsgemaf erbrachten Leistungen wurden honoriert. Darliber hinausge-
hende Honorar- und Entschadigungsanspriiche bestehen nicht.

Anmerkung: Wegen der Rechnungsstellung und der Frage der Umsatzsteuerpflicht eventueller
Teilbetrage sollte eine vorherige Riicksprache mit einem Steuerberater erfolgen. Insbesondere
auch vor dem Hintergrund des Urteils des EuGH vom 28. November 2024 (Rs. C-622/23) fiir den
Fall einer freien Kiindigung, wonach womdglich entgegen der bisherigen Rechtsprechung des
BGH und des BFH auch das Honorar fiir die noch nicht erbrachten Leistungen der Umsatzsteuer
unterliegt.

5.

Der Aufragnehmer erklart sich damit einverstanden, dass das Bauvorhaben unter Nutzung der
von ihm erstellten Plane und Unterlagen weitergefiihrt wird, sofern das unter Ziff. 4. vereinbarte
Honorar beglichen ist. Mit der Zahlung des vereinbarten Honorars geht das einmalige Nutzungs-
und Verwertungsrecht auf den Auftraggeber ber.

Anmerkung: Eine solche oder vergleichbare Vereinbarung macht nur Sinn, sofern eine Ubertra-
gung von Nutzungs- und Verwertungsrechten an der Planung auf den Bauherrn nicht bereits
erfolgt ist.

6.

Mit diesem Aufhebungsvertrag sowie mit der Bezahlung des unter Ziff. 4. vereinbarten Honorars
sind sdmtliche gegenseitige Anspriiche aus dem oben bezeichneten Architektenvertragsverhélt-
nis, gleich welcher Art, erledigt. Hiervon ausgenommen sind etwaige Gewahrleistungsanspriiche
des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer, sofern sie auf dem Auftraggeber bis jetzt nicht
bekannten Mangeln der Leistung beruhen.
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Anmerkung zu Satz 2: Der Bauherr kdnnte eventuell an den Architekten Gewahrleistungsansprii-
che im Falle von Planungsfehlern und/oder Objektliberwachungsfehlern etc. haben. Solche An-
spriiche blieben mit der hier vorgeschlagenen Regelung erhalten, es sei denn, der Bauherr kennt
den Mangel bei Abschluss des Aufhebungsvertrages bereits. Wenn beide Seiten dies wollen, kann
der Satz 2 u.U. auch ganz entfallen, um das Rechtsverhéltnis umfassend zu beenden. Ziffer 6
sollte dann wie folgt lauten: ,Mit diesem Aufhebungsvertrag sowie mit der Bezahlung des unter
Ziffer 4 vereinbarten Honorars sind sémtliche beiderseitigen Anspriiche aus oder im Zusammen-
hang mit dem oben bezeichneten Architektenvertragsverhaltnis gleich welcher Art erledigt, seien
sie fallig oder noch nicht fallig, gegenwartig oder zukUinftig vom Vorstellungsverméogen der Parteien
umfasst oder nicht umfasst.”

Ort, Datum, Unterschriften (jeweils beide Vertragsparteien)

Stand September 2025 Beendigung von Architektenvertragen Seite 9von 9



	Hinweise zur Kündigung und zum Aufhebungsvertrag
	Beendigung von Architektenverträgen Hinweise zur Kündigung und zum Aufhebungsvertrag
	1.  Allgemeines
	2.  Freie Kündigung
	3.  Kündigung aus wichtigem Grund
	4. Weitere Kündigungsmöglichkeiten
	5. Schlussrechnung nach Kündigung
	6. Aufhebungsvertrag


